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Gesetz-=-



und Verordnungsblatt für:. das Land NO!7drhein-Westfalep. ~ Nr. 50 vom 29. Juni 1995



230 Landesentwicklungsplan Nord.hein-Westfal~n .. (LEP NRW) . . .. ~.



Vom 11. Mai 1995 Aufstellungsbeschluß Der Landesentwicklu.ngsplan Nordrhein-Westfalen (LEP N!tW) wird gemäß § 13 Al:)s. 2 Landesplanungsgeset:: (LPIG) In der Fassung der Bekanntmachung vom 29. J um



111. Na_türliche Leben~sgrundlagen 1. Freiraum - 2. Natur und Landschaft 3>Wald 4. Wasser



C. 1.



TI.



1994 (GV. NW. S. 474) im Einverl!ehmen mit dem Al}.sschuß für Umweltschutz und Raumordnung des Landtags



-II1.



Nordrhein-Westfalen und den fachlich zuständigen Landesministerien aufgestellt. --



"IV.



Düsseldorf, den 11. Mai 1995 Der Minister für Umwelt, Raumordnung upd Landwirtschaft des Landes Nor4rhein-Westfalen - Landesplanungsbehörde Klaus Matthiesen



V.



Flächenvorsorge WohnbatJ.la_ndversorgung und Verbess.erung Wohnstandorte Ba.ulandversorgung der Wirtschaft Flächenintensive Großvorhaben Heimische Bodenschätze Freizeit und Erholung



D. Infrastruktur



I.



Verkehrsinfrastruktur Energieversorgung III. Entsorgungsinfrastruktur



11.



Einleitung



A.



Gliederung: Neue Herausforderungen 11. Der Landesentwicklungsplan NordrheinWestfalen (LEP NRW) ~III. Rechtsgrundlagen und Planungsmethodik



Bek. d. Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 11. Mai 1995 V1 B 3 - 50.2l Der Landesentwicldungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW) wird hiermit gemäß·§ 13 Abs. 4 Landesplanungsgesetz (LPIO) in ger Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni 1994 (GV. NW. 8.474) bekanntgemacht.



Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen wird beim Ministerium. für Um,welt, Raumordnung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) in Düsseldorf. bei den Bezirksregierungen (Bezirksplanungsbehörden) sow;ie bei den Kreise.n-.!Jnd Qemeinden des Langes_Nord(heinWestfalen zur Einsicht für jedermann niedergele-gt.. Die Landesentwicklungspläne - IIII in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. 5. 1979 (MB!. NW. 8. 1080/8MBI. NW. 230) - In in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 9. 1987 (8MB!. NW. 2 3 0 ) · .~ - VI in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 1994 (GV. NW. 1995 8. 24) treten mit der Bekanntmachung des LEP NRW außer Krafl Düsseldorf, den_ll. Mai 1995 Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft des Landes Nordrhein-Westfalen - Landesplanungsbehörde Klaus Ma tthiesen



Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEP NRW)



Inhalt A. Einleitung 1. Neue Herausforderungen H. Der LandesentwickJu_ngsplan Nordrhein-Westfalen (LEPNRW) IlI. Rechtsgrundlagen und Planungsmethodik



B. Raumstrukturelle Zielsetzungen 1. Raum- und Siedlungsstruktur 11. Entwicklungsachsen



der



L



Neue Herausforderungen



A.l. ~



Das Land Nordrhein-Westfalen steht am Ende des 20. Jahrhunderts vor neuen und großen HerausfordlWlngen. Nordrhein-Westfalen liegt im Zentrum des zusammenwachsenden Europas. Der Europäische Binnenmarkt und die Europäische Union erfordern für Nordrhein-::Westfalen eine über die Landesgrenzen reichende raumordnerische Entwicklungsperspektive. Nordrhein-Westfalen trägt als europäische Region raumordnungspolitische Verantwortung im europäischen Maßstab. Der Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen (LEe. NRW) zeigt für Nordrhein-Westfalen und seme Teilräume den Platz im Gefüge der benachbarten europäischen und deutschen Regionen auf:Der LEI> NRW trägt den sich aus der deutschen ~nigurig-tind der politischen Öffnung OsteUro~ pas ergebenden neuen Entwicklungen Rech~ nung. Die europäischen und nationalen Verkehrs- und Handelsströme werden sich neu entwickeln. Die landwirtschaftliche Flächennutzung kann durch externe Einflußfaktoren wie die ~uropäische Agrarpolitik und.die GATr-Vereinbarungen starke regionale Änderungen erfahren. Nordrhein-Westfalen verfügt über attraktive Voraussetzungen als Gewerbe-, Dienstleistungs-, Industrie- und Wohnstandort. Die Dichte der Kultur- und Wissenschaftslandschaft ist in Europa einzigartig. Landschaftliche Vielfalt und ein breites Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten sind weitere wichtige Standortfaktoren. Bund und Länder haben auf die deutsche Einigung und das zusammenwachsende Europa mit dem "Raumordnungspolitischen Orientierungsrahmen" 1992 reagiert. Der Orientierungsrahmen stellt neue räumliche Leitbilder und die raumordnensche Strategie für Deutschland unter Berücksichtigung der europäischen Einigung - dar. Obwohl der Orientierungsrahmen keine verbindlichen planerischen FesUegungen enthält und die bestehende Zuständigkeitsverteilung von Bund uIld Ländern nicht in Frage
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stellt, gelten seine Leitbilder auch für die nordrhein-westfälische Landesentwicklungspolitik. Die L.eitbUder und Zielvorstellungen des Orientierungsrahmens sollen mit dem von Bund und Länd.ern gemeinsam erarbeiteten "Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen" in Handlungsschwerpunkte umgesetzt werden. Dieses sind u. a. Konzepte zur Steuerung einer umweltgerechten Siedlungsentwicklung in Verdichtungsgebieteil, die Entwicklung von Städtenet-: zen Und die Durchführung regionaler Raumordnungskonferenzen. .. Die ständig wachsende Globalisierung der Volkswirtschaften und die europaweiten Probleme auf den Arbeitsniärkten sind die großen Herausforderungen fü-r die Europäische Union und ihre Mitgliedsländ.er, Die Europäische Kommission reagiert darauf auf Grundlage des Vertrages vOIi Maastricht in zun~.hmendern __ Maße mit der Gestaltung des europäischen Raumes. beispielsweise mit dem Ausbau transeuropäischer Netze sowie mit dem Einsatz von.Förder_mitteln im Rahmen der Strukturfonds. In diesem Zus.amm.enhang wird NordrheinWestfalen seine raumotdnungspolitischen Konsequenzen aUs dem vorgelegten Kommissionsbericht "Europa 2010" ziehen und in Abstimmung zwischen Bund und Ländern an der geplanten Erarbeitung eines europäischen Raumentwicklungskonzepts mitwirken. Bei der Vergabe von EU-St,rukturfondsmitteln wird künftig zunehmend die von der Kommission geforderte Zugrundelegung von regionalen Entwicklungskonzepten zu beachten sein. Nordrhein-Westfalen hat mit der regionalisierten Strukturpolitik die strukturpolitischen Voraussetzungen geschaffen, die- es in Zukumt auszuhauen gilt.
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Die Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen nimmt vor allem wegen anhaltender Zuwanderungen seit 1986 wieder zu. Dieses und die Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung haben Auswirkungen auf die Landesentwicklung. Während sich aus Zu- bzw. Abnahmen bei den älteren bzw. jün-geren Jahrgängen vor allem Bedarfsveränderungen im Bereich der sozialen Infrastruktur ergeben, berührt die Entwicklung der mittleren Jahrgangsstufen im erwerbsfähigen Alter zwischen 19 und 65 Jahren vor allem die Arbeits- und Wohnungsmärkte, Dabei müssen auch solche Faktoren berücksichtigt werden, Viie z.R de-:(Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit, der Zahl der Alleinerziehenden und die zunehmende Verkleinerung der Haushaltsgrößen. Wegen der in Nordrhein-Westfalen unterschiedlichen Entwicklung der Arbeitsmärkte und der Versorgung mit Wohnraum muß die Landesent...; wicklung für die nachsten 10 bis 15 Jahre auf den steigenden. Bedarf .besonders an Wohnungsbauund Gewerbeflächen sowie auf den Bedarf von Verkehrs-" Freizeit- und sozialer Infrastruktur regional differenziert reagieren. Der umweltverträgliche Ausbau und die Modernisierung der Infrastruktur sind wichtige Voraussetzungen, um Arbeitsplätze zu sichern und neue. Arbeitsplätze zu schaffen. Die besonderen Bedürfnisse von Frauen, älteren Menschen, Behinderten, Kindern und Jugendlichen sind zu berücksichtigen. Die Landesentwicklungspolitik trägt Verantwortung dafür, daß die neuen sozialen und wirtschaftlichen Anforderungen mit der notwendigen Sich~rung der· natürlichen Lebensgrundlagen in Übereinstimmung gebracht werden und die dauerhaft umweltgerechte Entvvicklung Nordrhein-Westfalens gewährleistet wird.
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Europäi sche M etropolregion Rhein -Ruhr
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Der Landesentwicklungsplan falen (LEP NRW)



Nordrhein~West



Regionale Zusammenarbeit und Willensbildungsprozesse vollziehen sich u.a. sowohl in Regionalkonferenzen, zum Beispiel durch die Erarbeitung regionaler Entwicklungskonzepte, als ~ auch grenzüberschreitend in den Euregios; Die Ergebnisse der überkommunalen, regionalen Wi1lensbildungsproz.~sse (Regi~_~l~~nfe renzen, Euregio.s, Städtenetze) sollen als wichtiger regionaler Belang im Abwägungsprozeß von der Regionalplanung berücksichtigt werden. Die Gebietsentwicklungsplanung setzt die landes-. planerischen Rahmenbedingungen für die Umsetzung der regionalen und überkommunalen Arbeitsergebnisse in Maßnahmen und praktisches Handeln, besonders für die Baulandversorgung._ Voraussetzung für die Wirksamkeit dieses Gegenstromprinzips ist eine kontinuierliche gegenseitige - Information zwischen Bezirksplanungsrat und den anderen an- der regionalen Willensbildung Beteiligten. Damit kommt der Beratungsfunktion der Bezirksplanungsräte bei der Vorbereitung und Festlegung von raurnbedeutsamen und strukturwirksamen Planungen und Förderu;ngsprogrammen von regionaler Bedeutung ein großes Gewicht zu. Der LEP NRW legt für Regionen oder Gemeinden keine Finanzierungs-, Ausstattungs- oder ?ersonalstandards fest.



Die Landesregierung hat entschieden, daß die Landesplanung zur Lösung der_Zukunftsaufgaben unseres Landes mit einem einheitlichen Landesentwicklungsplan beitragel'l- soll. Damit wird den heutigen Anforderungen an eine- in hohem Maße. vernetzte Politik eher Rechnung getragen als durch die bislang praktizierte Erarbeitung von Landesentwicklungsplänen- - für s.achliche Teilabschnitte. Die komplexen Rahmenbedingungen -verlangen neU~ -inhaltliche Antworten auf höherem Integrationsniveau. Mit dem LEP NRW sind die Ziele der Raumordnung und Landesplanung in einem Landesentwicklungsplan konzentriert und sowohl textlich als auch zeichnerisch dargestellL Der LEP NRW geht von zwei Zielbereichen aus. Der erste Zielbereich legt die Grundzüge der Raumstruktur im Lande fest. Hier sind die großmaßstäblichen Raumkatego!ien (zonale Gliederung), die Sti-ukturmerkmale des Siedlungsgefüges (zentralörtliches Gliederungssystem, das System der Entwicklungsschwerpunkte und -achsen) und die landesbedeutsamen Raumfunktionen (Siedlungsraum, Freiraum mit seinen vielfältigen Umweltschutzfunktionen) dargestellt. Der zweite Zielbereich befaßt sich "mit d-en neuen Herausforderungen, denen sich die LandesplanWlg aufgrund der ve-rändert,en Rahmenbedingungen zu stellen hat. Es werden Entwicklungsperspektiven fur -stiukturwirksame _ Bereiche der Landespolitik aufgezeigt. Da:z;u gehört die Vorsorge für raumbezogene Anfor_d.erungen zur Entwicklung von Industrie-, Gewerbe- und Wohnbauflächen, von Erholungs- und Freizeitbereichen, _von Verkehrsinfrastruktur, Lagerstättensicherung, Eneigieversorgung und Entsorgung als unverzichtbare Vorauss;etzungen für die ökonomische und ökologische Erneuerung Nordrhein-W_estfalens. ,., _. __ Maßnahmen zur -Entwicklung der Raum-_ und Siedlungsstruktur sollen sowohl der künftigen Bevölkerungsentwicklung als auch den Bedürfnissen von Frauen, älteren Menschen, Behinderten und von Kindern und Jugendlichen Rechnung tragen. Der LEP NRW ist die fachübergreifende, integrierte Konzeption für die räumliche Entwicklung Nordrhein-Westfalens über die nächsten zehn Jahre hinaus. _ Seine Ziele lassen den nachgeordneten Planungsebenen_ den nötigen Entscheidungsspielraum, um sie unter Berücksichtigung regionaler und örtlicher Gegebenheiten und Erfordernisse situationsbezo~en umzusetzen. Die regionalen Planungsträger bzw. Fachplanungen sollen die landesplanerische Rahmensetzung in eigener Verantwortung mit eigenen Zielen oder Planungen ausfüllen. Kommunale Selbstverwaltung und interkommunale Zusammenarbeit auf freiwilliger Basis sind für die Landeserinvicklungsplanung unverziehtbare Rahmenbedingungen. Internationale Standortkonkurrenz, Fragen der Verkehrsentwicklung und des Flächenmanagements erfordern überkommunal abgestimmtes Handeln. Dabei muß sich angesichts des "We,ubewerbs_ der Regiorien" im Europaischen Binnen'markt interkommunale und regionale Zusammenarbeit auch über Staats- und Landesgrenzen hinaus entwickeln.
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A. Ur.



Rechtsgrundlagen und Planungsmethodik



A. In. 1.



Rechts&,rundlagen Die Rechtsgrundlagen für den LEP NRW ergeben sich,aus: folgenden Gese.tze_n: - Raumordnungsgesetz (ROG) in der Fassung" der Bekanntmachung vom 28. 4.1993 (BGB1. I S.630); - Gesetz zur J;..andesen:twicklung (Landesentwicklungsprogr~mm - LEPra) in der Fassung der B.ekanntmachung vom 5. Oktober 1989 (GV. NW. S. 485iSGV. NW. 230); - Landesplanungsgesetz (LP1G) in der -Fassung der Bekanntmachung vom 29. Juni 1994 (GV. NW. S. 474).



A.lII.2.



Zeichnerische und textliche Darstellungen, Vorbemerkungen, Erläuterungen Gemaß §"l:fAbs. 3 LPIG besteht der LEP NRW aus einer Verbindung von textlichen und zeichnerischen Darstellungen, denen ein Erläuterungsbericht beigefügt ist.



Zeichnerische und textliche Darstellungen sind "Ziele" der Raumordnung und Landesplanung. Gemäß § 5 Abs. 4 ROG sind die Ziele der Raumordnung und ,Landesplanung von den Behörden des Bundes und der Länder, den Gemeinden und Gemeindeverbänden, den öffentlichen Planungsträgern sowie im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben den bundesunmittelbaren oder den der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts bei Planungen und allen sonstigen Maßnahmen,durch die Grund und Boden in Anspruch genommen oder die räumliche Entwicklung- Efines Debiets beeinflußt wird, zu beachten. Die "Vorbemerkungen" zu den "Zielen" sollen in die Notwendigkeit der jeweiligen Zielsetzungen einführen, gegebenenfalls den landespolitischen Hintergrund erläutern oder sonstige Hinweise zur Sache geben. Die "Erläuterüngen" geben Hinweise- zur Umsetzung in nachgeordnete Planungsebenen oder Verfahrenshinweise.



LANDESENTWICKLUNGSPLANUNG UND PLANUNGSEBENEN n



•



!~.~.



~



I



BUND Raumordnung



I



I LAND Landesplanung



~



I I



Raumordnungsgesetz (ROG) vom 28.04.1993



Landesplanungsgesen (LPIG) vom 29.06.1994 und Durchführungs· verordnungen



I



Räumliche Entwicklung des Bundesgebietes



I I



------------------



1 I



Räumliche EntwicklunJj des Landes auf der Grun lage der Raumordnungsgrundsätze (§ 1 LPIG, § 1 LEPro)



I



r Raumordnungspoliti scher



I



Orientierungs- und Handlungsrahmen



\1 I



I



Lande.entwicklung.· plan (LEP NRW) LEP Schutz vor Fluglärm



1 grunds~tzlich nicht für siedlungsräumliche Nutzungen in_Anspruch g~nommen.werden. ._ Die langfristige Sicherung des Freiraumes ist auch vor dem Hintergrund der für die Wirtschaftsentwic.klung und die Wohnbaulandver-:s.o:rgung notwendigen Flächenvorsorge möglich, da die 'Gebietseptwicklungsp!anung bei der Darstellung von Siedlungsbereichen u. a. die prog- . nostizierbaren. demographischen, soziale_n und wirtschaftlichen Entwicklungen und. dement- ~ sprechende Entwicklungsreserven berüc_ksichtigt. Trotz der gebotenen sparsamen Nutzung von Siedlungsraumreserven kann die_tatsächliche Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung eine Erweiterung des Siedlungsraumes zu Lasten_des Freiraumes erfordern. Ei.o.e Inail.spruchnahme-van Fr_ejrau.Ip ist bei Qestehendem Bedarf dann ohne besondere Begründung zülässig, wenn eine gle!chwertige;bi~ her planerisch für Siedlungszwecke in Anspruch genommene Fläche wfeder 4em Freir_aum zuge- _~ führt wird oder eine ."B~ufJäche im Fläc"hennut-zungsplan in eine. innerst,ädtis.che (}rünfläGh~ _ umgewandelt wird. De.r Gleichwertigkeit deI ~ Flächen kommt hierbei -besonderes Gewi~ht zu; ..gegebenenfalls ist hier2;u J~jn~ $i~.Ilungnahm~ der LandesanstaltJür Ökologie, Bodenordnung und ForstenlL.a.nd..e.s_8mt für Agrarordnung NRW B. III. 2. Natur und Landschaft oder anderer .zustii.:o.djger F:achbehQrdep. einzu2J _Vorbemerkung holen. Durch die anhaltende und zum Teil noch ansteiSofern bei e.rfüllten Voraussetzungen im Rahgende Intensität der Raumnutzung mit ihren men einer Überarbeitung oder ÄnderJlng aes verschiedenen umweltbelastenden FolgewirGebietsentwicklungsplans Freiraum in An-
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kungen_sind die natürlichen Lebensgrundlagen stark gefährdet. Ein Indikator hierfLir ist die Be-



2.22



drohung wildlebender Tiere und wildwachsen-



der Pflanzen. 40% der nordrhein-westfälischen Pflanzenarten, 53% der Säugetierarten, 58% der Vogelarten, 50% der einheimischen Fischarten und 500(;) der Schinetterlingsarten stehen auf der Roten Liste; sie sirid gefährdet, vom Aussterben bedroht oder bereits ausgestorben. Zur Erhaltung der heimischen Flora und Fauna VilUrden in der Vergangep."hei~ qi~ noch existie~ renden Bestände seltener Biotoptypen unter Naturschutz gestellt. Diese naturschutzwürdigen Biotope nehmen nach_dem bei der Landesanstalt für Ökologie. Bodenordnung und ForsteniLandesamt für Agrarordnung NRW geführten Biotopkataster noch 3% der Landesfläche ein. Es ist das Ziel der L.a:fiaesregierung. diese vollständig zu _erhalten. Wegen der Kleinflächigkeit und zersplitterten Verteilung dieser Biotope können durch ihren Schutz_ die natürlichen Lebensgrundlagen aber nicht großräumig gesichert werden. Hierzu ist vielmehr ein ganzheitlicher Natur- und Landschaftsschutz anzustreben. Ziel ist eine landesweite Regeneration natü-rlieher Landschaftsstr_ukturen, wobei unter Berücksichtigung sonstiger Raumanspriiche zu differenzieren ist zwischen - flächendeckener Sicherung und Entwicklung natürlicher Landschaftselemente und der die Funktionsfähigkeit des. Naturh_aushaltes tragenden Landschaftsfaktoren, - Erhaltung._F;:nt\.vicklung und Sanierung von regionalen Grurizügen)n _den Vercfk:htungsgebieten, - besonderem Schutz der Natur und Extensivierung der Flächennutzung in bestimmten Gebieten, die die naturräumlichen und geschichtlich gewachsenen Gegebenheiten der Landschaft ausreichend repräsentieren sowie - der Verknüpfung dies_er Gebiete zu einem landesweiten Biotopverbund. Der LEP NRW schafft die landesplanerischen Voraussetzungen und Vorgaben zur Verwirklichung -dieser Zielvorstellungen durch entsprechende textliche Darstellungen und durch die zeichnerische Darstellung von Gebieten für den Schutz der Natur, die größer als 75 ha sind und entweder als Naturschutzgebiete festgesetzt sind oder sich nach den bisherigen Erkenntnissen für den Aufbau eines_Iandesweiten Biotopverbundes eignen. Die Gebietsentwicklungspläne, die auch die Funktion von Landschaftsrabmenplänen haben, müssen die Darstellungen des LEP NRW zum Schutz und zur Ent\.vicklung--von: Natur _und Landschaft auf der regionalen Ebene konkretisieren und ergänzen. Die Umsetzung in entsprechende örtliche Festsetzungen und Maßnahmen obliegt den Landschaftsplänen und anderen naturschutzfachlichen Verfahren.



B. III. 2.2 Ziele 2.21 Natur und Landschaft sind so ZU schützen. zU pflegen, zu entwickeln und, soweit erforderlich, -wiederherzustellen, daß - die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts, - die Regenerationsfähigkeit und Nutzbarkeit der Naturgüter, - die Tier- und Pflanzenwelt. einschließlich ihrer Lehens.stätten und Lebensräume (Biotope) sowie - die Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft nachhaltig gesichert werden.
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Gebiete für den Schutz der Natur sowie Feuchtgebiete von intern-ationaler Bedeutung sind fürden Aufbau _eines landesweiten Biotopverbundes zu sichern und durch besondere Maßnahmen des Naturschutzes und der LandSChaftspflege zu erhalten, zu entwickeln und soweit möglich, mite-ina"iider zu verbinden; sie dürfen für Nutzungen; die diese Zielsetzungen beeinträchtigen, nur in Anspruch -genommen werden, wenn die angestrebte Nutzung nicht an anderer Stelle realisierbar ist, die Bedeutung der Gebiete dies zuläßt und der Eingriff auf das unbedingt erfor. derliche Maß beschränkt wird. Ist die Inanspruchnahme, Gefährdung oder wesentliche Beeinträchtigung von Gebieten für den Schutz der Natur oder von Feuc-htgebieten mit" internationaler Bedeutung unabweisbar, so ist - durcn-geeignete Maßnahmen im erforderlichen Umfang Ausgleich und Ersatz zu schaffen. Gebiete, die reich mit natürlichen Landschaftselementen _ausgestattet sind und eine funktionsfähige Landschaftsstruktur aufweisen, sind vor nachteiligen ~in.flüssen zu bewahren. Gebiete,-die m.ir noch-wenige natürliche Landschaftselemente aufweisen oder die in ihrer Landschaftsstruktur oder ihrem Erscheinungsbild geSChädigt sind. sollen durch geeignete landschaftspflegerische Maßnahmen verbessert werd~n.
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In den Großlandschaften des Landes sollen wertv.olle Kulturlandschaften mit nachhaltigen Nutzungen und hohem Anteil naturnaher Bereiche vorbildlich erhalten werden. Sie sind hinsichtlich ihrer charakteristischen Eigenart und der für den Naturraum typischen Biotope und Landschaftsstrukturen besonders zu pflegen und zu entwickeln. Die Gebietsentwicklungsplanung hat insbesondere in Verdichtungsgebieten regionalbedeutsame Grünzüge zu sichern. Diese sind als Grünverbindungen und Grüngürtel im Hinblick auf ihre freiraum- und siedlungs bezogenen Funktionen zu erhalten. zu entwickeln oder "Wiederherzustellen und vor anderweitiger Inanspruchnahme besonders zu- schützen.



B. Ur. 2.3 Erläuterungen Der LEP NRW mbt eine ganzheitliche Zielsetzung für den Schutz von Natur und Landschaft vor und ste]Jt zeichnerisch Qe:b.iete für den Schutz der Natur ab 75 ha dar. 2.31.1 -- Die zeichnerische Darsteliung erfaßt festgesetzte und SiChergestellte Naturschutzgebiete der genannten Großenordnu~, in größer~m Umfang aber auch derzeit no_ch nicht naturschutzrechtlich geschützte__ Gebiete, die sich für den Aufbau eines landesweiten Biotopverbundes besonders eignen. und hi~rfür zu sichern sind. Die Auswahl und Anordnung der Gebiete geht auf eine Au~vertung der landesweiten Biotopkartierung sowie der zur_ Vorl:!ereitung von Landschafts- und Gebietsentwicklungsplänen und speziellen Naturschutzprogrammen durchgeführten Landschaftsanalysen zurück. Sie repräsentiEH1: besondere und typische Standortkomplexe .der Naturräume Nordrhein-Westfal~~_ sov.rie~~ersqhiedene _hi~torisch gewachsene Kulturlandschaften mit den .entsprechenden Biotoptypen. 2.31.2 Sicherungs- und Entwicklungsmaßnahmen des Naturschutzes könn.en ihre Wirksamkeit vor allem dann entfalten, wenn si_e in zusammenhängenden, größeren .Ge_b~eteri erfolgen, die den Mindestraumanspruch von Tierpopulationen und Lebensgemeinschaften übersteigen und es erlauben, randliche Störungen zu minimieren. Die Abgrenzung solcher Gebiete muß in der Regel auch Flächen einbeziehen, die in ihrem derzeitigen Zustand nicht im herkömmlichen Sinne naturschutzwürdig sind, sondern erst im Sinne
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des Naturschutzes entwiclke.lt werden sollen. Entwicklungskonzepte für selene Tlächen müssen neben den Natu_rschutzbelangen in der Regel auch land-:- bzw.. lorstwirt!;chaftliche Flächenbewirtschaftungen integrier:en: Zur Umsetzung der landesplanerischen Ziele ist in Ergänzi.mg zu ordnungsbehördlichen Maßnahmen insbesondere die aUf Vertragsbasis gestützte Kooperation zwischen Land- bzw. Forstwirtschaft und Naturschutz ,'Yllter_Berücksichtigung örilich~r Belange, und bisheriger Wirt':: schaftsweisen geeignet. .. Dle Lösung von NutzungskonPikten kann durc1:l. Maßnahmen der Bodenordnung unterstUlzt werden. - . Die im LEP .NRW darg~stellten Gebiete für den Schutz d_er:.J.'~_atur kön.nen _nicht vollständig in Fonn verbindlich festgesetz.t.er Na-mrschutzgebiete_ geSichert bzw~ __ entwiC~lt werden. Aus Maßstabsgrü-nden sind in die_tLarst~lungen -des LEP NRW auch Flächen einbezogen; die rur ~rne Biotopentwicklung ungeeignet sind oder hierfür nicht zur Verfügung stehen: Die Gebietsentwicklungsplanung nimmt in ihrem Maßstab entsprechende Konkretl~ierungen vor._ Es bleibt den naturschutzrecMlicb.4?.n Ve_rfahren vorbehalten, Art und Umfang des Schutzes von Natur und Lanp,schaft f~stz~setze~,--Ein gerileiris_alii.es AiiJfege-nvon Landesplanung und Naturschutz ist der Aufbau eines von größeren Gebieten -ausgehenden Biotopverbundes und die Verknüpfung ges-chützter Lebensrä,ume durch verbindende EI4?lllente~_ Im Maßstab. des LEP NRW können nur größere Talzüge, Gewässerauen, . feuchte Niederungen und langgestreckte, bewaldete Gebirgszüge als naturgegebene Verbindungskorridore -dargestellt werden. Die Sicherung und Entwicklung von ergänzenden VerbundstruktureI).,_ wie ins.besondere dei im landesplanerisChen Maßstab nicht darstell-. baren Bachtäler, ist d_alier- Al,lfgaQe _ Ilachgeord--neter_ Planungsebenen. Zu benachbarten Ländern und Staaten sind grenzübergreifende Biotope und- Biotopver':' bundsysteme zu sichern und zu entwickeln. E.ntsprechende Darstellungen- der Gebietsentwicklungspläne sind_ grenzüberschreitend abzustimmen. Außerdem ~sollenjrn. J3,ahmen 4e.r europäischen Integration auch _.staatsgrenzenüberschreitende Konzepte--=-des Naturschutzes ünd, der Landschaftspflege erarbeitet werden. Oie = landesbedeutsamen GebLete für· den Schutz der Natur sollen, soweit sie die Voraussetz.l,lngen erfüllen, in europäische SCh:utzgebietssysteme integriert werden. '
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Die p~rstellung von Gebieten für den Schutz der Natur _erstreckt sich auch militärisch genutzte Gebiete, die aufgrund der standörtlichen Gegebenheiten und - der'_ abschirmenden ·Wirkung der militäriscfien-Nutzung eine- hochrangige Beqeutung für: den :eiotop- U~_9_ Artenschutz haben"... DIesg:: Bedeutung ,für den_ Natursc_hutz soll berückSIchtigt werden;_ ~oweit hierdurch die bestimmungsgemäße N:.~tzung durch_die Streitkräfte nicht beein4'ächtigt wird. Die Darstellung als Gebiet für den Schutz der Natur wird - unabhängig von absehbaren NutzunKsänderungen vorsorglich für den Fall e~ner AUfgabe der militärfschen Nutzung im Zuge des Truppenabbaus vorgenommen und kann ihre Wirku,l)g hinsichtlich einer konkreten Schutzausweis~ng erst ~ dann entfalten. Mit übe-rlagernder Signa:rur---weroen im LEP NRW "Feuchtgebiete von ihtematii:maler .Be-~_ deutung aufgrund von Merkmalen_europäischer und ander.er intel'natloLuileLKo.Jl..ventione.n" da.r-:gestellt. DIese Darswllung beschränkt sich auf Gebiete, die von der B.u:mlesrepublik Deutschland für die im Rahmen d_cr RAMSAR-Konventlon geführte Weltliste benannt wurden (Rieselfelder Münster, Unterer -Niederrhein, Weserstaustufe Schlüsselburg) sowie auf" die von Nord-
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rhein-Westfalen im Rahmen der 4. Europäischen Umweltminisrerkonferenz .1983 in Athen benannten Gebiete (Moore und Heiden des West- münsterlandes, Möhnesee, Krickenbecker Seen). Der LE-P NRW zielt darauf ab, daß Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen des _ Naturschutzes vorrangig in den Gebieten zum Schutz der Natur durchgeführt werden_ und diese Gebiete vor ver-:meidbaren, beeinträchtigenden Nutzungen und Eingriffen bewahrt werden. Die Darstellungen des LEP NRW können aber .die zwischen untersc.p.~dlichen Raumanspfüchen örtlich und gegebeileIifalls Zl.lkünftig auftretenden Zielkonflikte nicht abschließend lösen. Für eine -entsprechende Abstimmung und Konkretisierung im Rahmen -der Gebietsentwicklungsplanung und anderer Planungen schreibt -der LEP NRW vor, daß die Gebiete für den Schutz der Natur und Feuchtgebiete VOn internationaler Bedeutung aus landesplanerischer Sicht ausnahmsweise dann durch beeinträchtigende raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen in Anspruch genommen werden dünen, wenn die Bedeutung der konkurrierenden Anforderungen dies rechtfertigt und hierfür keineunter--Abwägung aller Gesichtspunkte - realisierbaren Alternativen bestehen. Bei beeintrachtigenden Eingriffen -soÜen die Funktionen des. jeweiligen Ge_b.ietes weitgehend erhalten werden. Im Zusammenhang mit der Inan.spruchnahme sind die zum Ausgleich und Ersatz vorgesehenen Planungen und Maßnahmen festzulegen. Die weitergehenden Regelungen des Landschaftsgesetzes bleiben unberührt. _Die Abstimmung der Belange des Naturschutzes mit benachbarten Raurnanspruchen, die in diesem Zusammenhang notwendige Feinabgrenzung von Schutz~ und Nutzflächen sov.1e _die . FesUegung einzelner Maßnahmen ist Aufgabe - --- ~der ~egional- und Bauleitplanung sowie fachge- setzlicher Verfahren. Abg·esehen von bestehenden. von den Darstellungen des LEP NRW unberührt bleibenden, Ab-baurochten und einer den Zielsetzungen des NatursChutzes i..riJ. Einzelfall nIcht widersprechen- ._den_ ßp):lstqffgewinnung kann in den Gebieten ~-für den Schutz der Natur d,e.r .Qberirdische oder un-1ertägige Abbau vot;!. Bo_denschätzen Vorrang haben, wenn die Rohstoffgewinnung nicht ande~itig realisiert werden kann _und eine dem Charakter des Gebietes entsprechende Herrichtung erfolgt. Eine Priüung der Umweltverträg_ lich)teiJ;. d~r __ eipzelnen Vprhaben_ erfolgt in den dafür vorgesehenen Ve_rfahren. Ein notwendiger Ausbau von_ Verkehrswegen und ~itungen sowie ein notwendiger Ausbau bezieh.,ungsweise die__ Erhalt;ung der Funktionsfähigkeit bestehender F1ugplatzanlagen sowie Maßnahm_en zur Aufrechterhaltung der Sicherheit im Flugbetrieb können nach Untersuchung möglicher Alternativen und nJJ,ch Abwägungvon - Verkehrs--und Naturschutzbelangen Eingriffe -- in den Gebieten für.den Schutz der Natur erfor~ - dern. _ Kläranlagen und Anlagen für die unter Umwelt-geSichtspunkten zu fördernde Nutzung erneuerbarer Energien können auch in Gebfeten für den Schutz der_ Natur errichtet werden, wo die Na~ turgegebenheiten dies nahelegen und diese Anlagen im Einzelfall mit den naturschutzrechtlich vorgegebenen Schutzzwecken zu vereinbaren sind. ln._d6n_~Gebieten für den· Schutz der Natur soll eine naturverträglicne -Erholung über eine ge~ eIgnete Besucherlenkung- zugelassen werden, soweit der Zweck des Biotop- und Artenschutzes dies zuläßt. Entsprechend können in den Gebie-- ten .für. derl SCh_utz der Natur auch qestimmte sportliche Aktivitäten ausgeübt werden, wenn diese nach, Art und Umfang auf ein naturverträgliches Maß beschränkt bleiben.
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Außerhalb der Gebiete für den Schutz der Natur sind wertvolle Biotope und andere natürliche Landschaftsbestandteile sowie Gebiete mit ins-. gesamt intakter Landschaftsstruktur zu schüt"·: zen. In aus landschaftspflegerischer Sicht geschädigten oder beeinträchtigten Gebieten sind alle Möglichkeiten zur Verbesserung der Landschaft aufzugreifen. ~ Naturschutz und Landschaftspflege sollen dainit zur Bewahrung' nachhal(ig nutzbarer Landschaften beitragen und das naturräumliche Potential_dauerhaft erhalten, Außerdem soll die naturräumliche und kulturgeschichtlich gewachsene Eigenart der Landschaft erhalten werden, um die Identifikation mit der Heimat zu fördern. Die Entwicklung der Kulturlandschaft kann nur in begrenztem UIl!~ang durch Maßnahmen des Naturschutzes beeimlußt werden; sie wird entscheidend von der Entwicklung der Landnutzung und der eUf_opäischen Agrarpolitik mitbestimmt. . -Um unter den -gegebenen Rahmenb~dingungen Leitbilder für_ eine dauerhaft umweltgerechte Landschaftsentvvicklung zu gewinnen, sollen innerhalb der GroßJandschaften des Land_es bestimmte "wertvolle Kulturlandschaften", die sich durch einen höhen Anteil naturnaher oder extensiv genutzer Bereiche auszeichnen, beispielgebend erhalten werden. -Damit s_ol1en einerseits Schwerpunkte des iandesweite:n Bio.topverbundes gesichert, zugleich sollen auch Vorbilder für dienachhaltige Landnutzung gewonne-n .werden. So soll sich die land-
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und forstwirtschaftliehe BewirtSChaftung im Sinne eine!;' -sowohl standort- und umweltgerechten als auch ökonomisch tragfähigen Nutzung entwickeln. Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang auch die landschaftsorientierte Erholung, Sport~ und Freizeitnutzung und der . umweIt- und sozialverträgliche Tourismus. Die Entwicklung und VeI"Vilirklichung derart umfassender Leitbilder bedarf einer Kooperation aller Beteiligten und Betroffenen. Die Umsetzung : soll mit dem vorhandenen planungsrechtlichen. Instrumentarium erfolgen; es ist nicht daran gedacht, den wertvollen Kulturlandschaften einen neuen Rechtsstatus zu verleihen. Die GebietseritwiCklungspläne sollen als Landschaftsral1menpläne auf eine besondere :erlege und Entwicklung der wertvollen Kulturlandschaften hin"i.vlrken. Sie sollen die räumlichen Voraussetzungen für den Schutz und die EntWicklung charakteristischer Biotoptypen, Landsclüiftsstrukturen und Laridnutzungen sichern. _Innerhalb de_r vrertvollen Kulturlandschaften sollen Kernzaustufe benötigte GesamJ:fläche JIliteinap.der verbundener Vorha-Neben der. Sich_erung der BauJattdvers9rgung Ben, der. _WirfSch_äft dux:cb. DarstelluJ;lgen von Gewerbe- _und_ Industr:ieanstedlJJngsst. 
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